
u 

Regeln über die Anordnung von Prüfungen auf den Grad eines 
Arztes und des Doktors der Medicin ( im Anschlags an die  

Allerhöchst  bestät igten Vorschrif ten über  die  Prüfung der  

Aerzte  u .  g .  w. vom Jahre 1845) ,  

I .  Die Prüfung k a n n  ungethei l t  oder  1 1 1  zwei  auch drei  

Thei len absolvir t  werden.  Eine Thei lung is t  nur  Studirenden 

gestat te t .  Ausländische Dokloren und Personen,  die  zwar  in  

Dorpat  s tudir ten,  deren abaolvir te  Prüfungen aber  durch Ver-

säumniss  des  folgenden Termins (Ji  I I I )  ungi l t ig  wurden,  können 

das  Examen in der  Anatomie,  Physik,  Chemie,  Botanik,  Zoolo­

gie ,  Mineralogie  und Diätet ik  (sog.  kleines  phi losophicum) vor  

der  Prüfung in den Hauptfächern abeolviren;  doch nur  in  der  

Weise,  dass  zwischen diesen beiden Thei len des  Examens nicht  

mehr  als  <> Monate  vers t re ichen.  

I I .  Im Fal l  der  Thei lung gehören:  

a)  zur  ers ten Hälf te  des  sogenannten ex.  phi losophicnm 

1)  Physik,  

2)  anorganische Chemie,  

3)  Botanik,  

4)  Zoologie  ;  

b)  zur  zweiten Häl l ie  desselben ex.  phi losophicum 

1)  Mineralogie ,  

2)  organische Chemie,  

3)  Anatomie,  

4)  Physiologie ,  

5)  a l lgemeine Pathologie ,  

H) Diätet ik ,  

7)  zwei  qual i ta t ive Analysen ioi  pharmaceut ischen 

Diese beiden Thei le  des  ex.  pl i i l .  können auch in  demselben 

Termine zugleich absolvir t  werdet».  

Inst i tut .  
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c)  zum Schluäsexamen (ex.  r igoroaum) 

1)  kl inische Prüfung ir i  der  medicinischen,  chirurgi­

schen und gynäkologischen Clinik,  

2)  die  Anfer t igung eines  anatomischen Präparates  und 

die  Demonstrat ion einer  Körperhöhle ,  

3)  eine pathologisch-anatomische Demonstrat ion,  

4)  zwei  chirurgische Operat ionen am Leichnam und 

Verbandlehre,  

5)  Operat ionen am geburtshi l f l ichen Phantom, 

6)  e ine ger icht l iche Sect iou nebst  Gutachten,  

7)  Physiologie ,  

8)  al lgemeine Pathologie ,  

9)  al lgemeine Therapie ,  

10)  Pharmacognosie  und Pharmacie ,  

11)  Arzneimittel lehre und Receptirkunst ,  

12)  speciel le  Therapie ,  

13)  theoret ische Chirurgie  und Augenhei lkunde,  

14)  theoret ische Geburtshi l fe ,  Frauen-  u.  Kinderkrank­

hei ten,  

15)  ger icht l iche Medicin und medicinische Pol izei .  

Der  s ich um den Doktorgrad Bewerbende hat  ferner :  

16)  zwei  la te inische Clausurarbei ten abzufassen,  

17)  eine Inauguraldissertat ion einzureichen.  

18)  diese nebst  f i  medicinischen Thesen öffent l ich zu 

ver theidigen.  

Anmerkung.  Nur Studirenden der  Universi tä t  Dorpat  wircl  

d ie  kl inische Praxis  zum Examen angerechnet ,  cf .  §  VI.  3 .  

Auswärt ige und solche,  die  das  Examen schon einmal  

überstanden,  müssen vier  Wochen in  der  medicinischen,  

chirurgischen und gynäkologischen Olinik pract ic i ren.  

I I I .  Die  ers te  Hälf te  des  ex.  phi losophicum absolviren (nur)  

Studirende nicht  später  a ls  nach dem 2.  oder  3 .  Studienseme­

ster  in  dem bezügl ichen Prüfungstermin;  die  zwei te  Hälf te  e in  

Jahr  nach absolvir ter  ers ter  Hälf te ;  das  ganze ex.  phi losophi­

cum zu jedem bezügl ichen Termin nach Ablauf  des  4.  Studien­

semesters ;  das  examen r igorosum nicht  später  a ls  vier  Jahr  

nacl i  dem examen phi losophicum. Wenn in den oben angege-

.beneu Zwischenräumen die  folgenden Examina nicht  absolvir t  

werden,  so er l ischt  die  Gel tung des  bis  dahin geleis te ten.  



IV.  Wer in  einem Hauptfache oder  zwei  Nebenfächern das  

Urthei l  „ungenügend" erhal ten,  darf  in  diesen Fächern das  

Examen wiederholen,  jedoch nicht  vor  Ablauf  von drei  und 

nach Ablauf  von sechs Monaten,  von dem Tage at i  gerechnet ,  

wo das Protocol l  eröffnet  wurde.  Wer in  zwei  Hauptfächern 

oder  drei  Hilfsfächern das  Urthei l  „ungenügend" erhal ten,  muss 

die  ganze Prüfung wiederholen,  jedoch nicht  vor  Ablauf  e ines  

halben Jahres .  Is t  die  ganze Prüfung dreimal  ungenügend 

ausgefal len,  so wird der  Examinand zu einer  wei teren Prüfung 

nicht  mehr  zugelassen.  Wer ein ungenügendes Urthei l  durch 

Wiederholung des  Examens zu verbessern wünscht ,  hat  s ich 

von dein Decan eine schrif t l iche Aufforderung zur  Abhal tung 

des  Examens an den betreffenden Examinator  zu erbi t ten.  

V.  Die Termine für  die  Prüfungen werden vor  dem Schluss  

jedes  Semesters  für  das  folgende durch Anschlag bekannt  ge­

macht .  

VI.  Das schrif t l iche Gesuch um Zulassuug zum ex.  phi lo­

sophicum is t  vier  Tage vor  dem anberaumten Termin einzu­

reichen.  Wer das  ex.  phi losophicum oder  seine Thei le  abzu­

legen wünscht ,  hat  neben dem Gesuch einzureichen :  

1)  sein Belegbuch,  

2)  ein Zeugniss  über  Zugehörigkei t  zur  Zahl  der  Stu-

direnden.  

In  dem für  die  Zulassung zum Schlussexamen einzureichen­

den Gesuch muss angegeben sein,  um welchen Grad der  Exa­

minand s ich bewirbt .  Ausserdem hat  derselbe beizubringen:  

1)  sein Belegbuch nebst  

2)  e iner  ausführl ichen Darlegung seines  Ötudiengan-

ges nach absolvir tem examen phi losophicum, 

3)  die  Bescheinigung der  Direktoren der  medicini­

schen,  chirurgischen und gynäkologischen Clinik 

über  die  kl inische Praxis ,  cf .  §  II .  Anmerkung.  

4)  ein Zeugniss  über  Zugehörigkei t  zur  Zahl  der  

Studirenden.  

Wer auf  e iner  ausländischen Universi tä t  s tudir te ,  hat  mit  

dein Gesuch um Zulassung zum Examen sein Diplom einzu­

reichen.  

VII .  Die  sj  I I .  c .  1 .  angeführten kl inischen Prüfungen müs­

sen im Verlauf  der  dem Exaininat ionstermin vorhergehenden 
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4 Wochen absolvir t  werden und s ind die  Zeugnisse  über  Ab­

legung dieser  Prüfung vor  dem betreffenden Examentermin 

einzureichen.  In  demselben vierwöchent l ichen Termin is t  es  

gestat te t ,  das  Examen in der  Anatomie §11.  c .  2 .  abzulegen,  

doch muss der  Ablegung dieser  Leis tungen das  Gesuch um Zu­

lassung zum examen r igorosum vorangegangen und gewährt  

sein.  Denen,  welche das  Schiusaexamen in  der  ers ten Woche des  

Semesters  abzulegen beabsicht igen,  is t  gestat te t ,  d ie  obigen 

Leis tungen am Srhlnss  de* vorhergehenden Semesters  zu ab-

solviren.  

VIII .  Für  die  zum Schlussexanieu gehörigen übrigen Lei­

s tungen is t  e in  Termin von sechs Wochen,  gerechnet  von dem 

ers ten Tage des  mündlichen Examens einzuhal ten.  Die Prü­

fung in  der  Augenhei lkunde is t  in  der  ers ten Woche dieses  

sechswüchent l ichen Termins zu absolviren.  

den 18.  Februar  1869.  

Dr. Johanne* von Holst ,  
d.  Z.  I>ocan der  modicinisehen KacuUii t .  

J tnirk von Vlaf t ipKcn in  I 'or jKjf  


